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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (Stand  August 2025) 
 

I) ALLGEMEINES 

1) Verträge über bauliche Maßnahmen, die zwischen der Weissen-
seer Holz-System-Bau GmbH (im Folgenden kurz: AuŌragnehme-
rin) einerseits und einem Kunden andererseits (im Folgenden 
AuŌraggeber) geschlossen werden, unterliegen diesen Allgemei-
nen GeschäŌsbedingungen (AGB). Abweichende AGB‘s des Auf-
traggebers gelten nur, wenn sie von der AuŌragnehmerin aus-
drücklich schriŌlich anerkannt werden. Die AuŌragsbestäƟgung 
und das dieser AuŌragsbestäƟgung zugrunde liegende Hauptan-
bot, sowie die TexƟerungen für allfällige BankgaranƟen sind Bei-
lagen zu diesen AGB und integrierender  Bestandteil. 

2) Die AuŌragnehmerin verpflichtet sich, alle Arbeiten fachgerecht 
und technisch einwandfrei, den einschlägigen, aktuell gülƟgen Ö-
Normen entsprechend, durchzuführen. 

 
II) PREISE UND LEISTUNGSANGABEN, ZUSTANDE-KOMMEN DES 

AUFTRAGES 

1) Der im Hauptanbot der AuŌragnehmerin genannte und mit dem 
AuŌraggeber vereinbarte Gesamtkaufpreis versteht sich als Fest-
preis, wobei für allenfalls anfallende Mehrleistungen weitere 
Kosten verrechnet werden (vgl. Punkte II.4, II.8, II.9, II.10, II.11, 
II.12, II.13, II.16, II.17, II.18 und III.6). Er entspricht der aktuellen 
KalkulaƟonssituaƟon. 

Sollten sich die für die KalkulaƟon relevanten Kostenarten, wie 
KollekƟvvertragslöhne, Rohstoff- und Transportpreise oder die 
(für die Finanzierung durch die AuŌragnehmerin maßgebliche) 
Bankrate der NaƟonalbank ändern und hat sich dadurch nach-
weislich der Einstandspreis der AuŌragnehmerin geändert, so ist 
sie berechƟgt bzw. verpflichtet, diese Änderung linear an den 
AuŌraggeber weiterzugeben. Mangels ausdrücklicher Vereinba-
rung gilt dieses Recht erst für mindestens zwei Monate nach Ver-
tragsschließung zu erbringende Leistungen, es sei denn Rohstoff-
preise (z.B. Baustahl, Holzprodukte) ändern sich kurzfrisƟg durch 
Preissprünge am Weltmarkt dergestalt, dass es der AuŌragneh-
merin unmöglich wird zum gleichen Preis wie bei Anboterstellung 
tatsächlich mit dem Lieferanten der AuŌragnehmerin abschlie-
ßen zu können. Diesbezüglich sind in einem solchen Fall entspre-
chende Nachweise durch die AuŌragnehmerin zu erbringen. 

2) Die AuŌragnehmerin ist an das von ihr erstellte Hauptanbot 4 
Wochen gebunden. Der Fristenlauf beginnt mit dem Datum der 
Angebotserstellung. Indem der AuŌraggeber das Hauptanbot 
und die AuŌragsbestäƟgung, sowie diese AGB‘s innerhalb der ge-
nannten Frist unterzeichnet und der AuŌragnehmerin übergibt, 
kommt ein Kaufantrag zustande. Erst nach Gegenzeichnung des 
Kaufantrages durch die GeschäŌsführung der AuŌragnehmerin 
innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Einlangen des Kaufan-
trages kommt ein Kaufvertrag zustande. 

3) Die AuŌragnehmerin ist berechƟgt, die im Hauptanbot angege-
bene Produktwahl einseiƟg zu ändern, sofern dadurch die ausbe-
dungene Qualität nicht beeinträchƟgt wird, die Änderung gering-
fügig und sachlich gerechƞerƟgt ist und sich überdies nicht auf 
den vereinbarten Preis auswirkt. 

4) Regieleistungen, die von Seiten des AuŌraggebers während der 
Bauausführung erteilt werden und über den vereinbarten Ar-
beitsumfang hinausgehen, bedürfen einer schriŌlichen BestäƟ-
gung des AuŌraggebers. Sie werden zu den angegebenen Ver-
rechnungssätzen auf der Grundlage der Aufzeichnungen im Bau-
tagebuch bzw. in den Arbeitsberichten zusätzlich in Rechnung ge-
stellt. Nachverrechnungen bzw. Mehrungen oder Leistungen wel-
che im Angebot als EventualposiƟon ausgewiesen sind werden 
ebenfalls zusätzlich in Rechnung gestellt. Die Abrechnung erfolgt 
in beiden Fällen laufend monatlich, spätestens jedoch bei Pro-
jektende.  

Sollte der AuŌraggeber Änderungen gegenüber der Standardaus-
führung laut Hauptanbot vornehmen wollen, so dürfen mit die-
sen Sonder- und ZusatzauŌrägen nur die AuŌragnehmerin oder 
solche Unternehmen beauŌragt werden, die von der AuŌragneh-
merin vertraglich zur Errichtung und Ausgestaltung dieses Bau-
vorhabens verpflichtet wurden. Die Verrechnung derarƟger Son-
der- und ZusatzauŌräge erfolgt jedoch ausschließlich über die 
AuŌragnehmerin, es sei denn eine direkte Verrechnung mit dem 
ausführenden Unternehmen wird schriŌlich vereinbart. 

5) Der AuŌraggeber erkennt hiermit ausdrücklich an, dass die Pla-
nungs- und KoordinaƟonsleistungen aller im Erstanbot aufgeführ-
ten Gewerke/Zulieferer (z.B. Fenster, ElektroinstallaƟon, Haus-
technik, usw.) bei der AuŌragnehmerin entsprechende Kosten 
verursachen Sofern es aber bei einem im ursprünglichen Erstan-
bot aufgeführten Gewerk/Zulieferer zu einer direkten Rech-
nungslegung zwischen einem Gewerk/Zulieferer und dem Auf-
traggeber kommt (beispielsweise weil sich der AuŌraggeber für 
die direkte Verrechnung mit einem Gewerk/Zulieferer entschei-
det), die Planungs- und KoordinaƟonskosten aber dennoch durch 
die AuŌragnehmerin getragen werden müssen, so ist die AuŌrag-
nehmerin berechƟgt, die Planungs- und KoordinaƟonskosten für 
den AuŌraggeber entsprechend zu erhöhen. 

6) Der Preis gilt, sofern nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart 
wurde, als NeƩopreis ab Betrieb, ohne Verpackung, ohne Versi-
cherung und ohne Versandkosten. Alle PosiƟonspreise werden 
neƩo, also ohne gesetzliche Mehrwertsteuer, ausgewiesen. 

7) Der AuŌraggeber ist verpflichtet, der AuŌragnehmerin bei Ver-
tragsabschluss eine BankgaranƟe eines österreichischen Geldin-
sƟtutes in der Höhe des Gesamtkaufpreises, gülƟg bis ein Jahr 
nach dem Vertragsabschluss, vorzulegen. Dem AuŌraggeber wird 
14 Tage vor Fälligkeit der Zahlung gemäß IV .Abs. 1 lit. b) eine 
Rechnung übermiƩelt werden, mit der Bemerkung, dass sollte 
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der AuŌraggeber den Kostenanteil nicht innerhalb der 14 tägigen 
Zahlungsfrist bezahlen, die AuŌragnehmerin berechƟgt ist, von 
der BankgaranƟe Gebrauch zu machen. 

8) Von der Baubehörde eventuell aufgetragene Änderungen und 
Auflagen berühren die Wirksamkeit des Vertrages nicht. Der Auf-
traggeber verpflichtet sich, diese von der Behörde aufgetragenen 
Änderungen und Auflagen zu akzepƟeren und die dadurch even-
tuell entstehenden (Mehr-) Kosten zu tragen, bzw. alle SchriŌstü-
cke der Behörden, welche das Bauvorhaben betreffen, unverzüg-
lich in Kopie an die AuŌragnehmerin weiterzuleiten. 

9) Die Preise der PosiƟonen „Erdarbeiten“ sind mit den Bodenklas-
sen 3, 4 und 5 (leicht, miƩelschwer und schwer lösbarer Boden – 
jeweils ausgenommen klebriger Boden) gem. der EN 16907 - Erd-
arbeiten kalkuliert, die im Büro des AuŌragsnehmers zur Durch-
sicht aufliegt. Das Baugrundrisiko trägt der AuŌraggeber. 

10) Die KanalisaƟonsarbeiten betreffen die Regenwasserableitung 
und Versickerung. Die KanalisaƟon (Grundleitung) sowie die 
Hauseinleitung von Strom, Wasser und Telefon enden 1 m außer-
halb des Fundaments oder der FundamentplaƩe. Die AuŌrag-
nehmerin hat als Basis für die Anboterstellung der KanalisaƟon 
sickerfähigen Boden angenommen. Sollte sich im Rahmen der 
Erdarbeiten herausstellen, dass kein sickerfähiger Boden vorhan-
den ist und spezielle Maßnahmen zu treffen sind um die Tag- und 
Regenwässer zu verbringen (Sickerschlitzausführung oder Ähnli-
ches), sind die dafür anfallenden Kosten vom AuŌraggeber zu tra-
gen. 

11) Die Kosten für die Erschließung des Grundstückes bzw. für diverse 
Zuleitungen am Grundstück zum Haus sind im Anbot nicht ent-
halten. Dafür ist erst vor Ort nach Abklärung der Anschlussmög-
lichkeiten (Strom, Wasser, Telefon, Kanal und Ähnlichem) und Si-
tuierung auf Wunsch des AuŌraggebers ein Nachtragsanbot von 
der AuŌragsnehmerin zu erstellen. (Anschlussstellen und dafür 
notwendige Ansuchen sind vom AuŌraggeber einzuholen und 
der AuŌragnehmerin zur Anboterstellung rechtzeiƟg zu überge-
ben). Weiters wird von der AuŌragnehmerin für die Anbot-erstel-
lung die Anschlussmöglichkeit der KanalisaƟon an ein örtliches 
KanalisaƟonsnetz angenommen, das heißt, dass im Anbot keine 
PosiƟonen für diverse biologische Kläranlagen, Senkgruben, Zis-
ternen und ähnlichem beinhaltet sind. 

12) Die Bauleitung der AuŌragnehmerin umfasst ausschließlich jene 
Gewerke bzw. Professionisten, die unmiƩelbar von der AuŌrag-
nehmerin beauŌragt wurden. Wünscht der AuŌraggeber eine 
übergreifende Gesamtbauleitung, so ist hierfür ein gesondertes 
Honorar zu vereinbaren. Grundlage der HonorarermiƩlung ist der 
jeweils gülƟge Leiƞaden zur Kostenabschätzung von Planungs-
leistungen. Der AuŌraggeber verpflichtet sich, spätestens 20 Ka-
lendertage vor Beginn der FerƟgung durch die AuŌragnehmerin 
die Bestellung eines geeigneten Baustellenkoordinators gemäß 
BauKG sowie die Vorlage eines gesetzeskonformen Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan) der AuŌragnehmerin 

schriŌlich nachzuweisen. Siehe auch Absatz 9 unter Punkt III 
Pflichten des AuŌraggebers / Beschaffenheit der Baustelle / War-
tungsarbeiten. 

13) Bei der Althaussanierung sind bauliche Maßnahmen für eventu-
ell versteckte Bauschäden im Angebot bzw. AuŌrag nicht enthal-
ten. Sofern der AuŌraggeber die Sanierung wünscht, muss hier-
für eigens ein Anbot erstellt und ein AuŌrag erteilt werden. 

14) Bei geputzten Fassaden soll laut ÖNorm der Hellbezugswert von 
25 % nicht unterschriƩen werden. Wünscht der AuŌraggeber 
trotz ausdrücklichem Hinweis durch die AuŌragnehmerin den-
noch die Verwendung einer dunkleren Farbe, so haŌet die Auf-
tragnehmerin nur für grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeige-
führte Schäden an der Fassade. Der AuŌraggeber wird darauf 
hingewiesen, dass es bei Elementstößen zu leichten Rissbildun-
gen, wenn auch normgerecht, kommen kann. 

15) Bei allen Gebäuden, aber im Speziellen bei Gebäuden mit gerin-
gen oder ohne Vordächer, bei welchen die Fassade der WiƩerung 
ausgesetzt ist, kann es zu Algen- oder Pilzbildung bzw. Verfärbun-
gen kommen. Algen- und Pilzbewuchs lassen sich nicht verhin-
dern. Fassadenbeschichtungen verursachen und/oder fördern 
keinesfalls Algen- oder Pilzbewuchs. Die Ursachen dafür liegen in 
der Umgebung des Bauobjektes. Basis für den Befall sind Feuch-
Ɵgkeit und nicht genügend Licht; weiteres sind besonders gefähr-
dete Bereiche die Nord- und WeƩerseiten, Sockelbereiche und 
SchaƩenlage eines Hauses. 

16) Es kann im Bereich der Bodenwand und der Dachanschlüsse zu 
Rissbildungen kommen. DerarƟge Risse werden nach Beendigung 
der ersten Heizsaison gegen Entgelt behoben. Dem AuŌraggeber 
wird zudem mitgeteilt, dass es sich bei Silikonfugen um War-
tungsfugen handelt. Durch die nöƟge Höhe der von der AuŌrag-
nehmerin verwendeten Bodenauĩauten, welche eine 14 cm 
hohe SchüƩung zwischen und über etwaigen LüŌungskanälen zu-
züglich einer TriƩschalldämmung und eines ca. 7 cm starken Est-
richs vorsehen, kann es in einem solchen Bodenauĩau mitunter 
zu Setzungen kommen, welche nach ca. einem Jahr eine Ɵefere 
Versetzung etwaiger Sockelleisten oder Sockelfliesen nöƟg ma-
chen können. Diese Arbeiten werden von der AuŌragnehmerin 
auf Wunsch des AuŌraggebers gegen Entgelt ausgeführt. 

17) Beweissicherung: Unter Beweissicherung versteht man das Fest-
stellen und das DokumenƟeren eines Ist-Zustandes eines zu sa-
nierenden Gebäudes sowie auch aller umliegenden benachbar-
ten oder im Wirkungsbereich des zu sanierenden Gebäudes be-
findlichen baulichen Anlagen und/oder Objekte aller Art. 

Eine Beweissicherung hat rechtzeiƟg vor Beginn der Arbeiten 
durch einen unabhängigen Sachverständigen zu erfolgen. Dieser 
wird einvernehmlich vom AuŌraggeber und der AuŌragnehmerin 
bestellt, damit alle Verhältnisse, Umstände und SituaƟonen ge-
nau dokumenƟert werden können. 
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Die Kosten für diese Maßnahmen werden gesondert vergütet, so-
fern dafür nicht eine eigene LeistungsposiƟon im Anbot der Auf-
tragnehmerin ausgewiesen ist.  

Unterlässt der AuŌraggeber die BeauŌragung einer solchen Be-
weissicherung, so gehen alle daraus resulƟerenden Unklarheiten, 
Erschwernisse und Mehrkosten jeglicher Art zu seinen Lasten und 
der AuŌraggeber übernimmt die daraus resulƟerenden HaŌun-
gen auch bei Schäden am Vermögen DriƩer. 

18) Örtliche Besonderheiten, Erschwernisse sowie Sicherungs- und 
Schutzmaßnahmen die zu Mehrkosten und/oder Änderungen 
des Bauzeitplanes führen könnten sind, sofern sie nicht in einer 
eigenen LeistungsposiƟon im Anbot der AuŌragnehmerin ausge-
wiesen werden, nicht Teil der AuŌragssumme. Eine genaue Kal-
kulaƟon solcher möglicherweise zu erwartenden Kosten ist nur 
nach Vorliegen einer ordnungsgemäß erstellten Beweissicherung 
(siehe auch Punkt II 17.) möglich. 

Beispiele (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) für örtliche Beson-
derheiten, Erschwernisse sowie Sicherungs- und Schutzmaßnah-
men sind: 

 Behördlich eingeschränkte Bauzeiten (z.B. tourisƟsche Bau-
verbote) 

 Lärmschutzmaßnahmen 
 Auflagen, die den Gebrauch besƟmmter maschineller Hilfs-

miƩel untersagen 
 Beschaffenheit von Zu- und Abfahrtswegen 
 Einbauten jeglicher Art im Bestand 
 Vorkehrungen zum Schutz der NachbarschaŌ und/oder An-

rainern 
 Schutzmaßnahmen für alle im Bestand bleibenden, sowie al-

ler während des Bauablaufes schon ferƟggestellten Oberflä-
chen, Einbauteile, Außenanlagen, usw. 

 WiƩerungsschutzmaßnahmen 
 Einbruchsicheres Verschließen des zu sanierenden Objektes 
 Beengte Platzverhältnisse 
 Allgemeine durch den Bestand vorgegebene Einschränkun-

gen 

19) Hinweise  

Hinweise zu thermischem Spannungsbruch 

Durch besƟmmte SituaƟonen im Gebrauch kann es vor allem bei 
großflächigen Glasscheiben zu ungleichmäßiger Erhitzung mit 
Temperaturunterschieden über 40°C im Glas kommen, wodurch 
es bei normalem Glas zu thermischem Spannungsbruch kommt, 
der nicht auf einen Produktmangel zurückzuführen ist. Durch die 
Bestellung von ESG-Glas beugt der AuŌraggeber thermischem 
Spannungsbruch weitgehend vor und erhöht mit vergleichsweise 
geringem Aufwand die Beständigkeit und Gebrauchssicherheit 
seiner Glasflächen. 

 

Hinweise zu Tauwasserbildung an raumseiƟgen Glasoberflä-
chen 

In einem 4-Personen-Haushalt fallen täglich 10l Wasser an, die 
die RaumluŌ nicht aufnehmen kann. Daher kommt es unter fol-
genden Bedingungen zur Tauwasserbildung an raumseiƟgen Flä-
chen Ihrer Fenster. 

Warme, feuchte RaumluŌ kühlt plötzlich an einer kälteren Ober-
fläche ab, kann daher weniger FeuchƟgkeit binden, Tauwasser 
wird abgegeben und setzt sich ab. 

RelaƟv kalte LuŌ wird mit FeuchƟgkeit angereichert. Dies triƩ be-
sonders häufig in Küchen, Nassräumen und Schlafzimmern auf. In 
diesen Bereichen kommt es innerhalb kurzer Zeit zu dem läsƟgen 
Beschlag, wenn die zugeführte FeuchƟgkeit von der RaumluŌ 
nicht mehr gebunden werden kann, und sich daher als Tauwasser 
absetzt. Es geht also darum, die relaƟve LuŌfeuchƟgkeit in Fens-
ternähe auf zumindest 50% abzusenken.  

Hinweise zu Tauwasserbildung an wiƩerungsseiƟgen Glasober-
flächen 

Aufgrund der zuvor genannten physikalischen Naturgesetze 
kommt es unter folgenden Bedingungen zur Tauwasserbildung 
auf der außenseiƟgen Isolierglasoberfläche: besonders im Früh-
ling und im Herbst erfolgt über Nacht eine starke Abkühlung der 
AußenluŌ. Durch die gute Wärmedämmung moderner Isolierglä-
ser gelangt in die ScheibenmiƩe kaum Wärme aus der Raumseite 
zur äußeren Isolierglasscheibe, wodurch diese über Nacht eben-
falls stark abkühlt. Wenn sich am folgenden Tag die AußenluŌ z.B. 
durch Sonneneinstrahlung schnell stark erwärmt und von der 
Umgebung FeuchƟgkeit aufnimmt, die äußere Isolierglasscheibe 
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jedoch noch kalt ist (besonders wenn sie keiner direkten Sonnen-
einstrahlung ausgesetzt und windgeschützt ist), triƩ der soge-
nannte „Bierflascheneffekt“ auf: die warme AußenluŌ kühlt an 
der Scheibenaußenoberfläche ab, kann daher weniger FeuchƟg-
keit binden, Tauwasser wird abgegeben und setzt sich ab. („Bier-
flascheneffekt“ deshalb, weil dieser Effekt auch beim Herausneh-
men einer kalten Bierflasche aus dem Kühlschrank zu beobachten 
ist). Mit der Zeit erwärmt sich auch die Außenscheibe, der Tau-
wasserbeschlag verschwindet. Physikalische Naturgesetze kön-
nen nicht aufgehoben werden, Temperatur und LuŌfeuchƟgkeit 
an der Außenseite nicht beeinflusst werden. Die einzige Möglich-
keit ist, wenn vorhanden, außenseiƟgen Sonnenschutz nachts zu 
schließen, damit die Außenscheibe weniger abkühlt. Ansonsten 
ist die Tauwasserbildung an außenseiƟgen Isolierglasoberflächen 
nicht zu vermeiden und die kurzfrisƟge BeeinträchƟgung der 
Durchsicht in der Übergangszeit als Folge verbesserter Wärme-
dämmung am Glas in Kauf zu nehmen.  

Hinweise zu Holzböden und SƟegen bzw. Geländer 

Bei Produkten, welche vorwiegend aus Massivholz hergestellt 
werden, weist die AuŌragnehmerin den AuŌraggeber darauf hin, 
dass sich Holz unter 40% und über 60% LuŌfeuchƟgkeit verfor-
men und verziehen kann, und die AuŌragnehmerin daher in die-
sen Bereichen keine Gewähr leisten kann. 

Hinweise zu Folge- und Vorgewerken 

Die AuŌragnehmerin weist ausdrücklich darauf hin, dass sie für 
Folgegewerke oder Vorgewerke, welche nicht in ihrem Leistungs-
umfang enthalten sind, keinerlei HaŌungen übernimmt und da-
her auch in Bezug auf diese nicht der Hinweispflicht unterliegt. 
Dies gilt ebenfalls für Planungen oder Berechnungen, auch staƟ-
sche Berechnungen jeglicher Art, welche die AuŌragnehmerin 
nicht selbst erstellt hat oder welche nicht von der AuŌragnehme-
rin in AuŌrag gegeben wurden. 

III) PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS / BESCHAFFEN-HEIT DER 
BAUSTELLE / WARTUNGSARBEITEN 

1) Der AuŌraggeber ist verpflichtet, sämtliche für die Ausführung 
der beauŌragten Leistungen erforderlichen behördlichen Geneh-
migungen rechtzeiƟg vor Baubeginn auf eigene Kosten einzuho-
len und der AuŌragnehmerin unverzüglich in Kopie zur Verfügung 
zu stellen. Die AuŌragnehmerin ist erst zur Aufnahme der Arbei-
ten verpflichtet, wenn alle entsprechenden behördlichen Geneh-
migungen vollständig vorliegen und in Kopie übermiƩelt wurden 

2) Der AuŌraggeber ist verpflichtet spätestens 20 Arbeitstage vor 
FerƟgungsbeginn der AuŌragnehmerin den Abschluss einer Roh-
bauversicherung schriŌlich nachzuweisen. 

3) Das Baugrundstück ist vom AuŌraggeber rechtzeiƟg vermessen 
zu lassen. Höhenfixpunkte, sowie Vermarkungen, Grenzsteine 
etc. am Grundstück bzw. an angrenzenden Grundstücken sind im 
Lageplan bzw. Höhenschichtenplan einzutragen (Geometer). Der 

Vermessungsplan ist der AuŌragnehmerin wenn möglich bereits 
vor Anboterstellung zu übergeben. 

4) Der Wasser- und Stromanschluss auf der Baustelle muss vorhan-
den sein und wird von Seiten des AuŌraggebers, genauso wie der 
daraus resulƟerende Verbrauch, kostenlos zur Verfügung gestellt. 

5) Ausreichende Arbeits- und Lagerplätze müssen auf der Baupar-
zelle vorhanden sein. 

6) Die AuŌragnehmerin geht davon aus, dass die Baustelle jederzeit 
mit schweren Baugeräten erreichbar ist (keine Zufahrtsbeschrän-
kungen in Folge von Frost oder Ähnlichem). Der AuŌraggeber hat 
die AuŌragnehmerin über solche Beschränkungen vor Vertrags-
unterzeichnung schriŌlich zu informieren. Sollten im Zuge der 
Baustelle doch solche Beschränkungen einzuhalten sein, verlän-
gert sich dadurch der FerƟgstellungstermin um diesen Zeitraum. 
Die Kosten für die aus diesem Titel resulƟerenden Erschwernisse 
(z.B. Lagerhaltungskosten) können dem AuŌraggeber in Rech-
nung gestellt werden. 

7) Der Boden unter den Transportwegen muss eine Mindestpres-
sung von 200KN pro m² aufweisen, damit das Baumaterial sicher 
an die Baustelle gebracht werden kann, wobei die Überprüfung 
durch die AuŌragnehmerin bis längsten 20 Werktage vor FerƟ-
gungsbeginn kostenlos erfolgt. 

8) In der Aushärtungszeit des Zementestrichs (im speziellen die ers-
ten 7 Tage nach Verlegung) steigt die LuŌfeuchƟgkeit innerhalb 
geschlossener Räume steƟg an, dies kann zu feuchten Oberflä-
chen auf der OSB-PlaƩeninnenwand sowie Fensteroberflächen 
führen. Die Fenster und Türen sollten ca. drei Tage geschlossen 
bleiben, um eine ZugluŌ in den Räumen zu vermeiden, denn bei 
ZugluŌ hat der Estrich die EigenschaŌ in den Randbereichen un-
ter Umständen aufzuschüsseln. Nach den ersten drei Tagen sollte 
in der Früh und am Abend ca. eine Stunde stoßgelüŌet werden 
(Dauer ca. zwei Wochen). WichƟg dabei ist, dass bei Holzfenstern 
die Glasleisten immer trocken gewischt werden, um Schäden zu 
vermeiden. Nach zwei Wochen ist eine dauerhaŌe DurchlüŌung 
möglich, dabei ist jedoch immer auch auf die äußere LuŌfeuch-
Ɵgkeit zu achten. Während der Winterbauzeit bzw. bei Tempera-
turen innerhalb des im Bauzustand befindlichen Gebäudes von 
unter 5 Grad Celsius, sind die Räume durch geeignete Heizgeräte 
auf Kosten des AuŌraggebers zu beheizen. 

9) Bei einem Passivhaus sind diverse Wartungen als Basis einer dau-
erhaŌ zufriedenstellenden FunkƟon und WirtschaŌlichkeit der 
Anlage sicherzustellen. Diese Wartungsarbeiten dürfen aus-
schließlich von dafür konzessionierten Fachunternehmen durch-
geführt werden. So ist insbesondere die kontrollierte BelüŌungs-
anlage ein integrierender und wichƟger Bestandteil für die Funk-
Ɵon und den Komfort des Bauwerkes. Es wird empfohlen, dies-
bezüglich mit einem LüŌungsfachbetrieb / InstallaƟonsbetrieb 
einen Servicevertrag abzuschließen. Falls an der Anlage Störun-
gen auŌreten, ist ebenso der LüŌungsfachbetrieb zu kontakƟe-
ren.  
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Energieverbrauch: Da es während der Errichtung des Gebäudes 
zu erhöhtem WasserauŅommen im Zuge von Maler-, Estrichar-
beiten und SpliƩverlegung kommt, ist damit zu rechnen, dass der 
Energieverbrauch entgegen den Berechnungen und Vorabsimu-
laƟonen in der ersten Heizperiode erhöht ausfallen kann. Es ist 
auch damit zu rechnen, dass der berechnete Heizwärmebedarf 
nicht ausschließlich mit dem LüŌungsgerät eingebracht werden 
kann und somit ein kleiner zusätzlicher Heizkörper bzw. Nach-
heizregister während der ersten Heizperiode notwendig werden 
könnte. 

10) Der Einbau von Keramik-, Steinzeug- und Natursteinböden ist auf-
grund der materialspezifischen Oberflächenbeschaffenheit ohne 
Fußbodenheizung nicht zu empfehlen. Bei der Planung von LuŌ-
räumen die über die normale Geschosshöhe hinausgehen (z.B. 
Galerien) ist zu berücksichƟgen, dass es dadurch unter Umstän-
den zu leicht kühleren Temperaturen im Untergeschoss kommen 
kann, da die warme LuŌ aufsteigt und dies auch unter Umstän-
den zu einer unangenehmen LuŌzirkulaƟon führen kann.  

Der Einbau von Innenfensterbänken aus Keramik-, Steinzeug- und 
Naturstein ist aufgrund der materialspezifischen Kälteabstrah-
lung nicht zu empfehlen. 

Bei entsprechender Sensibilität der Bewohner kann es bei Nie-
derschlägen auf Blechdächern zur Geräuschentwicklung kom-
men, wo es unter Umständen notwendig sein wird unter dem 
Blechdach eine SchallschutzmaƩe zu verlegen, auch sollten 
Waschmaschinen aufgrund der Schwingungsübertragung beim 
Schleudervorgang generell mit einer GummipuffermaƩe unter-
legt werden. 

11) BauarbeitenkoordinaƟonsgesetz (BauKG): Mit 01.07.1999 ist das 
BauKG in KraŌ getreten. Dies schreibt sowohl die Bestellung eines 
Planungskoordinators als auch eines Baustellenkoordinators 
durch den Bauherrn verbindlich vor. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass diese Bestellung im Verantwortungsbereich 
des Bauherrn liegt.  

Der Planungskoordinator hat einen Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan (SiGe-Plan) und eine Unterlage für spätere Arbei-
ten zu erstellen. Der Baustellenkoordinator hat die Verpflichtung 
alle Beteiligten auf der Baustelle auf die Einhaltung der im SiGe-
Plan ausgearbeiteten Sicherheitsmaßnahmen hinzuweisen und 
zu überwachen sowie den SiGe-Plan an sich eventuell ändernde 
SituaƟonen der Baustelle laufend anzupassen. 

Die AuŌragnehmerin ersucht den AuŌraggeber daher ausdrück-
lich, einen Planungs- und Baustellenkoordinator zu beauŌragen 
und den SiGe-Plan zeitgerecht an die AuŌragnehmerin zu über-
geben. Aus der Nichterfüllung der Verpflichtungen aus dem 
BauKG ergeben sich für den AuŌraggeber HaŌungsfolgen die nur 
durch eine korrekte termingerechte Bestellung vom Planungs- 
und Baustellenkoordinator vermieden werden können. 

Die AuŌragnehmerin bietet die Leistung der Planungs- und Bau-
stellen-KoordinaƟon als separate entgeltliche Leistung an und er-
sucht um eine diesbezügliche MiƩeilung bis spätestens einen 
Monat vor Baubeginn. Sollte bis zum oben angeführten Zeitpunkt 
seitens des AuŌraggebers keine schriŌliche MiƩeilung oder Be-
auŌragung bzgl. BauKG an die AuŌragnehmerin übergeben wor-
den sein, oder sollte die AuŌragnehmerin vom AuŌraggeber 
keine SiGe–Plan erhalten haben, werden in diesem Fall die Arbei-
ten lt. AuŌragsumfang gemäß den  Evaluierungsunterlagen der 
AuŌragnehmerin ausgeführt. Jedoch wird ausdrücklich festgehal-
ten, dass in diesem Fall keinerlei HaŌungen für Übertretungen im 
Rahmen des BauarbeitenkoordinaƟonsgesetzes von der AuŌrag-
nehmerin übernommen werden. 

IV) ZAHLUNGEN / EIGENTUMSVORBEHALT 

1) Die AuŌragnehmerin macht den AuŌraggeber darauf aufmerk-
sam, dass Überweisungen aus dem EU Binnenverkehr nur bis zu 
€ 50.000,-- pro Überweisung spesenfrei sind. Sofern der AuŌrag-
geber aus einem EU Binnenland überweist empfiehlt die AuŌrag-
nehmerin daher die Überweisungen entsprechend zu untertei-
len. Anfallende Spesen, die aus höheren Überweisungsbeträgen 
resulƟeren oder die durch Überweisungen (auch unter € 50.000) 
aus dem übrigen Ausland zustande kommen, gehen zu Lasten des 
AuŌraggebers. Überweisungen aus dem EU Binnenverkehr über 
€ 50.000,- oder aus dem übrigen Ausland an die AuŌragnehmerin 
sind daher immer “and at our cost” durch den AuŌraggeber zu 
posiƟonieren. 

2) Eigentumsvorbehalt: Die gelieferten Teile sowie die angelieferte 
Ware bleiben bis zur vollständigen Bezahlung gemäß Zahlungs-
plan im Eigentum der AuŌragnehmerin. Wird von einem DriƩen 
auf die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Teile oder gelieferte 
Ware gegriffen, hat der AuŌraggeber die Vorbehaltseigentüme-
rin unverzüglich zu verständigen. 

V) AUFRECHNUNG / LEISTUNGSVERWEIGERUNGS- UND 
ZURÜCKBEHALTUNGSVERBOTE 

1) Eine Aufrechnung mit Forderungen des AuŌraggebers gegen For-
derungen der AuŌragnehmerin ist nur zulässig, wenn die AuŌrag-
nehmerin zahlungsunfähig ist, die Forderungen im rechtlichen 
Zusammenhang stehen oder die Forderung des AuŌraggebers 
gerichtlich festgestellt oder anerkannt ist. 

VI) HAFTUNG 

1) Jegliche HaŌung für leichte Fahrlässigkeit, ausgenommen für Per-
sonenschäden, wird ausgeschlossen. Im Falle einer Forderung 
von DriƩen gegenüber dem AuŌraggeber, die einen allfälligen Re-
gressanspruch gegen die AuŌragnehmerin bewirken könnte, ist 
der AuŌraggeber verpflichtet, die AuŌragnehmerin unter Vorlage 
aller Unterlagen, unverzüglich – jedenfalls innerhalb von 2 Wo-
chen – schriŌlich zu benachrichƟgen.  
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VII) GEWÄHRLEISTUNG 

1) Es gelten die diesbezüglichen Regelungen der ÖNORM B2110. 
Für Bauleistungen beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Jahre. Für 
allfällige Gewährleistungsarbeiten hat der AuŌraggeber der Auf-
tragnehmerin ZutriƩ zum Gewährleistungsobjekt zu verschaffen. 
Bei Gewährleistungsarbeiten, welche die AuŌragnehmerin au-
ßerhalb der normalen GeschäŌszeit durchzuführen hat, sind die 
dadurch entstehenden Mehrkosten der AuŌragnehmerin zu ver-
güten.  

2) Eine Verbesserung durch DriƩe ist erst dann zulässig, wenn der 
AuŌraggeber die AuŌragnehmerin zur Verbesserung der Mängel 
aufgefordert hat und die AuŌragnehmerin dieser Aufforderung 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist nachgekommen ist 
oder eine Verbesserung durch die AuŌragnehmerin für den Auf-
traggeber unzumutbar ist. Verweigert der AuŌraggeber eine Ver-
besserung durch die AuŌragnehmerin und beauŌragt einen Drit-
ten mit der Verbesserung, kann der AuŌraggeber von der Auf-
tragnehmerin nur jene Kosten begehren, die die AuŌragnehme-
rin häƩe aufwenden müssen, wenn ihr die Möglichkeit einer Ver-
besserung eingeräumt worden wäre. Die Kosten einer Verbesse-
rung durch DriƩe sind vom AuŌraggeber durch geeignete Unter-
lagen (Rechnungen) nachzuweisen. Andernfalls besteht kein Kos-
tenersatzanspruch. 

3) Sollte der AuŌraggeber, gleichgülƟg in welchem Stadium der Bau-
führung, einen Gutachter zur Feststellung etwaiger Mängel be-
auŌragen, so trägt der AuŌraggeber die Kosten für den Sachver-
ständigen selbst. Der AuŌraggeber ist nicht berechƟgt, diese Kos-
ten vom AuŌragnehmer zu begehren. Sollte sich aufgrund der Tä-
Ɵgkeiten eines vom AuŌraggeber beauŌragten Sachverständigen 
im Zusammenhang mit der Erstellung eines Gutachtens das Bau-
vorhaben verzögern, so hat der AuŌraggeber diese Verzögerung 
zu vertreten. Mehrkosten, die durch die diesbezügliche Verzöge-
rung des Bauvorhabens entstehen, trägt der AuŌraggeber. 

VIII) HÖHERE GEWALT / RÜCKTRITT 

1) Wird die Werkherstellung durch Umstände vereitelt, die in der 
Sphäre des AuŌraggebers liegen, behält die AuŌragnehmerin ih-
ren Entgeltanspruch für die bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten 
Leistungen. Dies gilt ebenso für den Fall des zufälligen Unter-
gangs des Werkes nach Gefahrenübergang. 

2) Das Vertragsverhältnis kann durch die AuŌragnehmerin aus wich-
Ɵgem Grund vorzeiƟg beendet werden. Ein wichƟger Grund, der 
die AuŌragnehmerin zur Vertragsauflösung berechƟgt, ist insbe-
sondere in folgenden Fällen gegeben: 

 Fortgesetztes treuwidriges Verhalten des AuŌraggebers 
 Unterbleiben der erforderlichen Mitwirkung, insbesondere 

Koordinierungsverpflichtung des AuŌraggebers trotz Nach-
fristsetzung 

 Nichtzahlung einer Teilrechnung trotz Fälligkeit und entspre-
chender Mahnung 

 wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen des AuŌraggebers mangels kostendeckenden Vermö-
gens abgewiesen oder ein solches Insolvenzverfahren man-
gels kostendeckenden Vermögens aufgehoben worden ist. 

Im Fall eines berechƟgten RücktriƩs der AuŌragnehmerin sind 
alle von der AuŌragnehmerin bereits erbrachten Leistungen ab-
zurechnen und vom AuŌraggeber abzugelten. Triŏ den AuŌrag-
geber am RücktriƩ der AuŌragnehmerin ein Verschulden, so hat 
die AuŌragnehmerin Anspruch auf den vollen Werklohn. 

IX) BAUÜBERNAHME 

1) Die Bauübernahme (lt. ÖNORM) findet nach Abschluss der Bau-
arbeiten in Anwesenheit des Bauleiters oder der Monteure der 
AuŌragsnehmerin sowie des AuŌraggebers oder des von ihm ge-
nannten BevollmächƟgten miƩels schriŌlichen Protokolls staƩ. 

X) WERBEMASSNAHMEN / URHEBERRECHTE 

1) Der AuŌraggeber ist damit einverstanden, dass die AuŌragneh-
merin während der Bauzeit an gut sichtbarer Stelle Tafeln aufstel-
len darf. Weiters ist der AuŌraggeber damit einverstanden, dass 
die AuŌragnehmerin eine FirmenplakeƩe mit den Abmaßen von 
bis zu 15 x 15 cm am oder im Haus dauerhaŌ anbringen darf. 

2) Die AuŌragnehmerin hat das Urheberrecht und Nutzungsrecht 
an ihrem Werk. Der Schutz erfasst alle von der AuŌragnehmerin 
erstellten Pläne, SchriŌstücke, Modelle usw. zur FerƟgung des 
Bauwerkes und schließt insbesondere deren unbefugte Bearbei-
tung und Ausführung sowie das Recht von Nachbauten und das 
Recht der Übertragung ein. Das unbeschränkte Urheberrecht ver-
bleibt der AuŌragnehmerin auch nach Zahlung der Gebühren. 

3) Die Herstellung von Fotomaterial nach einvernehmlicher Termin-
festlegung und dessen Veröffentlichung für eigene Werbezwecke 
sowie die Nennung als Referenzbau ist der AuŌragnehmerin un-
eingeschränkt möglich. 

XI) DATENSCHUTZ 

1) Die AuŌragnehmerin wird die datenschutzrechtlichen BesƟm-
mungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der 
sonsƟgen einschlägigen datenschutzrechtlichen BesƟmmungen 
einhalten. 

2) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt aus-
schließlich aufgrund einer Einwilligung des Kunden, aufgrund von 
berechƟgtem Interesse an der Verarbeitung oder in Erfüllung von 
vertraglichen bzw. vorvertraglichen Verpflichtungen, sowie unter 
Einhaltung der jeweils gülƟgen datenschutzrechtlichen BesƟm-
mungen und DokumentaƟonspflichten. 

3) Eine umfassende Widerrufs- und Rechtsbelehrung findet der Auf-
traggeber auf der Homepage der AuŌragnehmerin im Punkt Da-
tenschutz: www.weissenseer.com 
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XII) SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts und der Verweisungsnormen anzuwenden. Ver-
tragssprache ist Deutsch. 

2) Bei NichƟgkeit einzelner BesƟmmungen der vorliegenden AGB 
der AuŌragnehmerin behalten alle anderen BesƟmmungen ihre 
GülƟgkeit.  

3) Mündliche Nebenabreden oder sonsƟge Absprachen sind ungül-
Ɵg. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der SchriŌform. 
Dies gilt auch für den Fall einer Vereinbarung des Abgehens von 
dieser vereinbarten SchriŌform. 

4) Die AuŌragnehmerin behält sich das Recht vor, die Allgemeinen 
GeschäŌsbedingungen (AGB) aus wichƟgen Gründen (z.B. Verän-
derung der Gesetzeslage, der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung oder der Marktbedingungen, technische Neuerungen oder 
Weiterentwicklungen) in ZukunŌ zu ändern, soweit diese Ände-
rungen für den AuŌraggeber zumutbar sind und die Änderungen 
nicht über den erforderlichen Umfang hinausgehen. Der AuŌrag-
geber wird von einer von einer allfälligen Änderung der AGB vor 
InkraŌtreten verständigt. 

5) Die Geltung der Ö-Norm B2110 (Allgemeine VertragsbesƟmmun-
gen für Bauleistungen – Werksvertragsnormen) sowie der EN 
16907 – Erdarbeiten werden ausdrücklich vereinbart. 

 

UNTERSCHRIFTEN 

 

Auftraggeber: Auftragnehmerin: 

 

 

 

.………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 

UnterschriŌ, Ort, Datum Firmenmäßige Zeichnung WHSB 


